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1. Grundlagen

Dieses Geschäfts- und Organisationsreglement wird
vorn Verwaltungsrat gestOtzt auf Art. 71 6b OR sowie
Art. 23 der Statuten erlassen. Es regelt die Aufgaben,
Kornpetenzen und Verantwortungen des Verwaltungsra
tes, dessen Präsidenten und Vizepräsidenten, der Aus
schüsse des Verwaltungsrates, der Geschàftsleitung
und des CEO.

Die Vontobel Holding AG (nachfolgend die “Holding”)
ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe
(nachfolgend die “Vontobel”). Als solche nimrnt ste
Strategie-, Finanzierungs- und Führungsaufgaben nicht
nur für sich selbst, sondern auch für alle von ihr kontrol
lierten Gesellschaften (nachfolgend die “Tochtergesell
schaften”) wahr und gibt Prinzipien und Organisations
strukturen vor, urn eine eftiziente und koordinierte
Führung von Vontobel und die Kontrolle der Tochterge
sellschaften zu errnoglichen. Als Tochtergesellschaften
gelten alle irn Anhang 1 erwähnten Gesellschaften; der
Verwaltungsrat führt dieses Verzeichnis periodisch
nach.

Der Verwaltungsrat regelt die wesentlichen Entschei
dungsbefugnisse in einer (separaten) Kompetenzord
nung. Dieses Geschäfts- und Organisationsreglement
wie auch die Kompetenzordnung folgen den Grundsät
zen der flachen Hierarchiestufen und der Führung durch
Delegation von Verantwortung und unternehrnerischem
Gestaltungsraurn an Einzelpersonen.

Vontobel ist als global agierendes Unternehmen mit
Schweizer Wurzeln auf Vermogensverwaltung für pri
vate und institutionelle Kunden spezialisiert. Diese
Dienstleistungen werden von den irn Anhang 1 aufge
führten Tochtergesellschaften der Holding rn Rahmen
der geltenden Bewilligungen erbracht.

2. Verwaltungsrat

2.1 Konstituierung

Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates
werden von der Generalversarnrnlung gewählt. Die Mit
glieder des Vergütungsausschusses werden von der
Generalversammiung aus den Mitgliedern des Verwal
tungsrates gewählt. Ansonsten konstituiert sich der Ver
waltungsrat selbst.

2.2 Sekretär

Der Verwaltungsratspräsident bezeichnet einen Sekre
tar, der nicht Aktionär oder Mitglied des Verwaltungsra
tes zu sein braucht.

2.3 Aufgaben und Kompetenzen

Der Verwaltungsrat der Holding ist verantwortlich für die
Oberleitung von Vontobel und die Aufsicht und Kontrolle
der operativen Geschaftsführung, soweit nicht Gesetze,
die Statuten oder dieses Geschäfts- und Organisations
reglement etwas anderes vorsehen.

lnsbesondere nimmt er folgende Aufgaben und Befug
nisse wahr:

1. die Oberleitung der Holding und von Vontobel
und die Erteilung der notigen Weisungen, insbe
sondere durch Verabschiedung und periodische
Uberarbeitung des Leitbildes und der Strategie
für die Holding und für Vontobel;

2. die Festlegung der Organisation der Holding und
von Vontobel (inkl. Ab-/Schaffung oder Umstruk
turierungen von Client Units und Centers of
Excellence) sowie den Erlass und die Abände
rung dieses Geschäfts- und Organisationsregle
ments und der Kompetenzordnung;

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der
Finanzkontrolle (IKS im Bereich der finanziellen
Berichterstattung) sowie der Finanzplanung für
die Holding und für Vontobel soweit dieses für
die Führung der Gesellschaft notwendig ist, em
schliesslich der Verabschiedung der Jahresbud
gets, der Jahresziele, der Kapitalplanung inkl.
Refinanzierungsplanung und der Mittelfrisipla
nung als mehrjährige Erfolgs- und Investitions
planung für verschiedene Umfeldszenarien; die
ses beinhaltet auch die Verabschiedung der
kombinierten, gruppenweiten Stress-Testing Er
gebnisse und die Sicherstellung einer adaquaten
Relation zwischen Risikoexposures und Risiko
kapazitat jeweils im Rahrnen der Kapitalplanung;

4. die Ernennung und Abberufung des CEO, der
übrigen Mitglieder der Geschaftsleitung und des
Leiters des Internal Audit sowie die Genehrni
gung der Ernennung der Heads der Client Units
(CU) und Centers of Excellence (C0E) und der
Global Executives durch den CEO; er stützt
seine Entscheidung hierbei auf die Empfehlun
gen des Nomination and Compensation Commit
tee (NCC);

5. die Oberaufsicht und Kontrolle über die mit der
Geschäftsführung betrauten Personen, nament
lich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze
und regulatorischen Vorschriften sowie der Sta
tuten, Reglemente und Weisungen der Holding
und von Vontobel;

6. die Berichterstattung an die Aktionäre, insbeson
dere die Erstellung des Geschäftsberichts und
des Vergütungsberichts;

7. die Vorbereitung der Generalversammlung und
Ausführung ihrer Beschlüsse;

8. den Erlass, die regelmassige Uberprüfung und
die Uberwachung der Einhaltung des Rahmen
konzepts für das institutsweite Risikomanage
ment (inkl. IKS irn Bereich der finanziellen Be
richterstattung sowie das über die finanzielle
Berichterstattung hinausgehende IKS), der Reg
lemente Structured Products, Treasury, Kredite
professionelle Gegenparteien, Kredite private
und institutionelle Kunden, Operationelle Risi
ken, Management Transactions und Ad hoc
Publizität sowie des Group Compliance Regle
ments, des Reglements für das Internal Audit
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und des Reglements Konsolidierte Aufsicht, wo
bei er in dieser Aufgabe vom Risk and Audit
Committee (RAC) unterstützt wird; der Verwal
tungsrat kann weitere Reglemente erlassen;

9. die Entgegennahme der konsolidierten Risikobe
richterstattung;

10. den Erlass einer Personaistrategie für Vontobel
auf Antrag des CEO, wobei er sich in dieser Auf
gabe auf die Empfehlungen des Nomination and
Compensation Committee (NCC) stützt;

11. die Ernennung und Abberufung der mit der Ver
tretung der Holding (insbesondere mit der Ge
schäftsführung) betrauten Personen sowie die
Regelung ihrer Zeichnungsberechtigung. Es gilt
das Prinzip der Kollektivunterschrift zu zweien;

12. die Uberwachung und Beurteilung des Internal
Audit und periodische Vergewisserung, dass
diese uber angemessene Ressourcen und Kom
petenzen sowie Unabhangigkeit und Objektivität
verfügt, um ihre Prüfaufgaben beim Institut
wahrzunehmen (Näheres wird im Reglement für
das Internal Audit geregelt); wobei er in dieser
Aufgabe vom Risk and Audit Committee (RAC)
unterstützt wird.

13. Die WahI der aufsichtsrechtlichen Prüfgesell
schaft sowie der Antrag für die statutarische
Prüfgesellschaft zu Handen der Generalver
sammlung, die Entgegennahme der Risikoana
lyse, Planung und Berichterstattung der Prüfge
sellschaft sowie deren periodische Beurteilung;
wobei er in dieser Aufgabe vom Risk and Audit
Committee (RAC) unterstützt wird.

14. den Entscheid betreffend die strategischen Infor
matikvorhaben;

15. die Benachrichtigung des Gerichts und der
FINMA im Falle der Uberschuldung;

16. die Erstellung des Kapitalerhohungsberichts und
die Vornahme der entsprechenden Statutenän
derungen (Art. 652g OR);

17. die Bestimmung eines lnterimsverwaltungsrats
präsidenten, von lnterimsmitgliedern des Vergü
tungsausschusses sowie des unabhangigen
Stimmrechtsvertreters ad Interim für die Dauer
bis zum Abschluss der folgenden ordentlichen
Generalversammlung bei unterjahrig auttreten
den Vakanzen im Amt des Verwaltungsratspräsi
denten, der Mitglieder des Vergütungsausschus
ses sowie des unabhängigen Stimmrechts
vertreters;

18. der Kauf und Verkauf von Grundeigentum durch
die Holding und die Tochtergesellschaften aus
serhalb des Budgets im Betrag von CHF 5 Mio.
und mehr und innerhalb des Budgets von CHF
10 Mio. und mehr;

19. jede Investition auch durch die Tochtergesell
schaften im Betrag von CHF 10 Mio. und mehr;

20. die Genehmigung folgender Geschäfte:

a Kauf und Verkauf von Beteiligungen durch
die Holding und die Tochtergesellschatten;

b Errichtung und Schliessung von Tochterge
sellschaften sowie von Zweigniederlassun
gen und Veriretungen von Tochtergesell
schaften aller Art;

c Aufnahme von Anleihen durch die Holding
und die Tochtergesellschaften;

d Gewahrung / Bewilligung von gesicherten
und ungesicherten Krediten, Anleihen und
Garantien durch die Tochtergesellschaften,
insoweit gemäss den Kreditreglementen der
Verwaltungsrat der Holding als dafür zustän
dig erklärt wird;

e Genehmigung von Entscheiden der Ge
schaftsleitung betretfend neue Produkte, Ge
schäftsaktivitäten oder Märkte sowie Out
sourcing, sofern sie die Geschäftspolitik oder
das Risikoprofil von Vontobel grundlegend
tangie ren;

f Einleitung und Weiterzug von Prozessen,
Abschluss von Nachlassvertragen, Verglei
chen und Anerkennung von Klagen mit ei
nem Streitwert von über CHF 10 Mio.;

g Ernennung des Verwaltungsrates der Bank
Vontobel AG, Zurich; dabei können der Prä
sident und andere Mitglieder des Verwal
tungsrates im Oberleitungsorgan der Bank
Einsitz nehmen;

h Abschluss und Kündigung strategisch wichti
ger Kooperationen und Genehmigung wichti
ger strategischer Projekte;

i Bewilligung von externen Mandaten der Mit
glieder der Geschaftsleitung;
Genehmigung (i) der Beforderung von Mitar
beitenden zu Managing Directors in allen
Vontobel-Gesellschaften sowie (ii) der Beför
derung des Leiters des Internal Audits;

k Genehmigung der Kulanzen (Entgegenkom
men ohne Rechtspflicht) und Entgegen
nahme von Verlustfallmeldungen (ausserge
richtliche Verfahren) überCHF 1000000.-.

21. die jährliche Beurteilung seiner Zielerreichung
und Arbeitsweise;

22. andere vom Gesetz, den Statuten oder dem Ge
schäfts- und Organisationsreglement zwingend
dem Verwaltungsrat vorbehaltene Geschäfte.

2.4 Sitzungen

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung sei
nes Präsidenten oder in seinem Namen durch den Sek
retär, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens
aber viermal jährlich.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann schriftlich
und unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die un
verzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen.
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Die Einberufung ertolgt mindestens fünf Tage rn Voraus
schriftlich und unter Angabe der Traktanden. In dringen
den Fallen kann der Präsident auch ohne Einhaltung
dieser Frist eine Verwaltungsratssitzung schriftlich oder
auf eine andere geeignete Art einberufen.

Den Vorsitz des Verwaltungsrates führt der Präsident
oder, wenn er verhindert ist, der Vizeprasident.

Soweit der Verwaltungsratsprasident nicht anderweitig
entscheidet, nehrnen der CEO und der Head des CoE
“Finance & Risk” (CFO/CRO) beratend an den Sitzun
gen des Verwaltungsrates teil. Der Präsident entschei
det, weiche weiteren Personen an einer Verwaltungs
ratssitzung teilnehmen, Der CEO besitzt diesbezuglich
em Vorschlagsrecht.

Ausnahmsweise kann eine Verwaltungsratssitzung tele
fonisch, per Video oder auf andere ãhnliche Art abge
halten werden. In diesen Fallen zählen die teilnehmen
den Mitglieder als anwesend,

2.5 Beschlusstassung

Der Verwaltungsrat ist beschlussfahig, wenn die abso
lute Mehrheit seiner im Arnt stehenden Mitglieder anwe
send ist (unter Ausnahme von Mitgliedern im Ausstand).

Kein Prasenzquorum ist ertorderlich für die Beschluss
fassung des Verwaltungsrates über einen Kapitalerho
hungsbericht und für diejenigen Beschlüsse, die der Of
fentlichen Beurkundung bedurfen.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht
seine Wahlen mit der absoluten Mehrheit der anwesen
den Mitglieder. Bei Stirnmengleichheit entscheidet die
Stimrne des Vorsitzenden.

Beschlüsse können auch auf dem Zirkularweg unter Zu
lassung elektronischer Hilfsmittel gefasst werden, wenn
kein Mitglied eine mündliche Beratung verlangt. Dieses
Verfahren ist auf Routineangelegenheiten, irn Verwal
tungsrat bereits im Kern diskutierte Angelegenheiten
und dringende Angelegenheiten, die nicht bis zur nächs
ten Verwaltungsratssitzung warten können, beschränkt.

2.6 Protokoll

Uber Verhandlungen, Beschlusse und Wahlen des Ver
waltungsrates ist em Protokoll zu führen, das vom Vor
sitzenden und vorn Sekretär des Verwaltungsrates zu
unterzeichnen ist.

Zirkularbeschlüsse werden in der anschliessenden Ver
waltungsratssitzung bestatigt und so ins Protokoll aufge
nommen. Das Protokoll ist an alle Mitglieder des Ver
waltungsrates zu verteilen, in der zentralen Dokumen
tation der Holding abzulegen und als VERTRAULICH’
zu klassifizieren. AIIe weiteren Sitzungsteilnehrner erhal
ten Auszuge zu den Themen aus dem Protokoll, bei de
ren Behandlung sie anwesend waren.

2.7 Auskunftsrecht und Berichterstattung

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an den Sit
zungen des Verwaltungsrates von den anderen Mitglie
dern und vom CEO Auskunft über alle Angelegenheiten
der Holding und von Vontobel verlangen.

Ausserhalb der Verwaltungsratssitzungen kann jedes
Verwaltungsratsmitglied vom CEO Auskunft über den
Gang der Geschafte von Vontobel verlangen und, nach
Genehrnigung durch den PrOsidenten, Auskunft über
spezifische Geschäftsvorfalle erhalten und/oder Em
sichtnahme in GeschOftsdokumente nehrnen.

2.8 Bildung von Ausschüssen

Der Verwaltungsrat kann bei einer Mindestzahl von fünf
Mitgliedern einen Teil seiner Aufgaben an Ausschusse
(auch Committees genannt) delegieren. Die Aufgaben
von Ad hoc-Ausschüssen legt der Verwaltungsrat an
lässlich ihrer Bildung test.

Es bestehen folgende standige Ausschusse:

— Risk and Audit Committee (RAC);

— Nomination and Compensation Committee (NCC),
(das auch die Aufgaben des Vergutungsausschus
ses wahrnimmt);

— Investment Oversight Committee (bC).

Deren Aufgaben und Kornpetenzen sind nachfolgend
geregelt:

Nomination and Compensation Committee (NCC):

Das NCC setzt sich aus den von der Generalversamm
lung gernäss Statuten gewahlten Mitgliedern des Vergu
tungsausschusses zusammen und besteht aus mindes
tens drei nicht exekutiven Mitgliedern.

Die Mmtglieder werden von der Generalversammlung
aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates gewahlt, je
weils auf die Dauer von einem Jahr bis zum Abschluss
der nachsten ordentlichen Generalversarnmlung. Die
Generalversammlung wahlt die Mitglieder des Vergu
tungsausschusses (und somit auch die Mitglieder des
NCC) einzeln. Wiederwahl ist mOglich. Der Verwal
tungsrat bestimmt den Vorsitzenden.

Scheiden em oder mehrere Mitglieder aus oder ist das
NCC nicht vollstandig besetzt, kann der Verwaltungsrat
bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung
aus seiner Mitte Ubergangsmitglieder bezeichnen.

Das NCC hat abs Vergutungsausschuss die folgenden
Aufgaben und Zustandigkeiten in Bezug auf Vergu
tungsfragen betreffend den Verwaltungsrat und die Ge
schOftslemtung:

a Die Erarbeitung und regelmassige Uberprüfung
des Entschadigungssystems für die Mitglieder
des Verwaltungsrats, der Geschaftsleitung sowie
deren Vorlegung an den Verwaltungsrat zur Be
schlussfassung;

b die Aufsicht über die Emnhaltung der EntschOdi
gungsgrundsatze der Gesellschaft und des Kon
zerns und die Information des Verwaltungsrats
bezuglich Entschadigungspolitik und EntschOdi
gungsfragen;

c die Antragstellung an den Verwaltungsrat betref
fend die Beschlussfassung und Antragstellung
durch den Verwaltungsrat an die Generalver
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sammlung bezuglich der maximalen Gesamtver
gutung (fixe und erfolgsabhangige Vergutungen)
des Verwaltungsrats und der Geschaftsleitung;

d die Antragstellung an den Verwaltungsrat betref
fend Antragstellung durch den Verwaltungsrat
an die Generalversammlung bezuglich der An
passungen der vergutungsbezogenen Statuten
bestimmungen;

e die Erstellung des Vergutungsberichts und des-
sen Vorlegung an den Verwaltungsrat zur Be
schlussfassung;
im Rahmen der Vorgaben der Statuten die De
tailregelung der beteiligungsbezogenen Vergu
tungen (Aktienbeteiligungsplan) und die Festle
gung der dafür massgeblichen Ziele sowie die
Uberprufung der Zielerreichung.

g Kenntnisnahme der Beforderung von allen Mitar
beitenden aller Vontobel-Gesellschaften.

Das NCC bereitet weiter alle wichtigen personellen und
damit zusammenhängenden organisatorischen Fragen
für den Verwaltungsrat vor. Dazu gehoren insbesondere
die Personalstrategie, die Programme für Aktienbeteili
gungen, die Vergütungspolitik, Empfehlungen für die Er
nennung und Abberufung des CEO, der übrigen Mitglie
der der Geschaftsleitung, des Leiters des Internal Audit
sowie für die Genehmigung der Ernennung der Heads
CU und CoE und der Global Executives.

Darüber hinaus legt das NCC (im Rahmen bzw. unter
Vorbehalt der in den Statuten vorgesehenen Genehmi
gungen der Gesamtvergütungen durch die Generalver
sammlung) die Bezüge des CEO und diejenigen der üb
rigen Mitglieder der Geschäftsleitung fest.

Das NCC nimmt Kenntnis von der Entschadigung inkl.
alifalliger Sonderbezüge und Spesen von Vontobel-ex
ternen Mitglieder der Verwaltungsrate der Tochterge
seltschaften und all jener das Management betreffenden
Fragen und Regelungen, welche die Gesamt-Kompen
sation im weiteren Sinne betreffen (Versicherungsleis
tungen, Ferienregelung, Spesen etc.).

Die Geschaftsleitung kann dem NCC in allen Angele
genheiten, in denen das NCC zustandig ist, unter Aus
nahme der Entschadigung des Verwaltungsrates, einen
Antrag stellen.

Das NCC tagt mindestens dreimal pro Jahr.

Risk and Audit Committee (RAC):

Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglie
der das Risk and Audit Committee (RAC) für em Jahr
und bestimmt den Vorsitzenden. Der Prasident des Ver
waltungsrates gehort dem RAC nicht an. Die Mehrheit
der Mitglieder des RAC hat die Unabhangigkeitsanfor
derungen im Sinne des Aufsichtsrechtes zu erfüllen.

Das RAC überwacht und beurteilt das Rahmenkonzept
für das institutsweite Risikomanagement, die lntegritat
der Finanzabschlüsse, das Interne Kontrollsystem (IKS),
die Wirksamkeit des Internal Audit und der Prüfgesell
schaft sowie deren Zusammenwirken.

1. Kritische Analyse der Finanzabschlüsse (Einzel
abschlüsse und Konzernabschluss sowie Jah
resabschlüsse und Zwischenabschlüsse); Be
sprechung der Abschlüsse mit dem CFOICRO,
dem leitenden Revisor der Prüfgesellschaft so
wie mit dem Leiter des Internal Audit; Bericht an
den Verwaltungsrat und Empfehlung betreffend
Antrag an die Generalversammlung.

2. Planung, Uberwachung und Beurteilung betref
fend Existenz, Angemessenheit und Wirksam
keit des Internen Kontroilsystems (IKS). Dies be
inhaltet das IKS im Bereich der finanziellen
Berichterstattung sowie das über die finanzielle
Berichterstattung hinausgehende I KS, inklusive
der Kontrollaktivitàten der 1st und 2nd Line of
Defence; das RAC vergewissert sich, dass das
IKS bei wesentlichen Anderungen im Risikoprofil
von Vontobel entsprechend angepasst wird.

3. Entgegennahme und Behandlung der periodi
schen konsolidierten Risikoberichterstattung zu
handen des Verwaltungsrates.

4. Verabschiedung von Risikoanalyse, Planung
und Berichterstattung des Internal Audit zu Han-
den des Verwaltungsrats; Analyse und Bespre
chung der Prüfresultate und der Umsetzung der
Empfehlungen; Beurteilung der Angemessenheit
der Ressourcen und Kompetenzen sowie der
Unabhangigkeit, Objektivität und Qualität; regel
massiger Kontakt mit dem Leiter des Internal
Audit.

5. Würdigung der Risikoanalyse und Planung der
Prüfgesellschaft; Analyse deren Prüfberichte
und Besprechung mit dem leitenden Revisor;
Vergewisserung betretfend Mangelbehebung
bzw. Befolgung von Empfehlungen der Prüfge
sellschaft, Beurteilung ihrer Leistung und Hono
rierung und Vergewisserung über ihre Unabhàn
gigkeit und Qualitat; Beurteilung des
Zusammenwirkens von Prüfgesellschaft und In
ternal Audit.

6. Vorbereitung der Geschàfte des Verwaltungsra
tes im Bereich der Reglemente Structured Pro
ducts, Treasury, Kredite professionelle Gegen
parteien, Kredite private und institutionelle
Kunden, Operationelle Risiken, Management
Transactions, Ad hoc-Publizität, Group Compli
ance, Konsolidierte Aufsicht und dem Rahmen
konzept für das institutsweite Risikomanage
ment sowie allfalliger weiterer vom
Verwaltungsrat im Zusammenhang mit dem
Rahmenkonzept für das institutsweite Risikoma
nagement erlassener Reglemente.

7. Periodische Uberprüfung des Rahmenkonzepts
für das institutsweite Risikomanagement auf
seine Angemessenheit bzw. Wirksamkeit; dieses
beinhaltet auch die Verabschiedung der kombi
niertetf, gruppenweiten Stress-Tests mit den ver

Daraus fliessen namentlich folgende Aufgaben:
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wendeten Szenarien und den relevanten Metho
den sowie die Verabschiedung der detaillierten
Ergebnisse dieser Stress-Tests.

8. Anträge an den Verwaltungsrat zur Genehmi
gung von Entscheiden der Geschaftsleitung be
treftend neue Produkte, Geschäftsaktivitäten,
Märkte oder Outsourcing, die das Risikoprofil
von Vontobel grundlegend tangieren.

Zu diesem Zweck sind regelmassige Kontakte mit Ver
tretern von Management, Internal Audit, Prufgesell
schaft und relevanten Fachbereichen von Vontobel zu
pflegen.

Das RAC kann nach Rucksprache mit dem Präsidenten
des Verwaltungsrates der Holding Sonderuntersuchun
gen oder -studien zu wichtigen Fragen durchführen und
zusätzlicheinterne und/oder externe Ressourcen bean
spruchen. Zusàtzlich kann der Vorsitzende des RAG
einzelnen seiner Mitglieder Sonderauftrage erteilen.

An den Sitzungen des RAG nehmen der Präsident des
Verwaltungsrates als Gast, der CEO, der CFO/CRO so
wie Vertreter des Internal Audit und der Prüfgesellschaft
teil. Zudem werden themenspezifisch regelmassig der
Head des CoE “Legal & Compliance” (General Coun
sel) sowie entsprechende Vontobel-Fachspezialisten,
insbesondere aus dem CoE “Finance & Risk” und aus
dem CoE “Legal & Compliance” (beispielweise aus den
verschiedenen Compliance-Einheiten) beigezogen.

Das RAG tagt mindestens dreimal pro Jahr.

Investment Oversight Committee (IOC):

Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglie
der das Investment Oversight Committee (lOG) für em
Jahr und bestimmt den Vorsitzenden. Das IOC besteht
aus mindestens drei Mitgliedern. Hauptzweck des lOG
ist die Ermoglichung eingehender Diskussionen über In
vestment-bezogene Themen. Diese konnen, sofern an
gemessen und erforderlich, zur weiteren Erorterung und
Entscheidung an den gesamten Verwaltungsrat welter
geleitet werden.

Die wichtigsten Themen, die diskutiert werden, sind:

— Investment Performance;

— Diskussionen über die Eignung von Produkten /
Produktlinien;

— Strategische Diskussionen über das Produktange
bot, sowohl im Hinblick auf die Verbesserung oder
Erweiterung des Angebots als auch betreftend
Einstellung von Aktivitäten;

— Komplexe Personalfragen betreffend leitende An
lageexperten (“investment professionals”) und
weitere relevante Mitarbeitende der CoE “Invest
ments”, in enger Abstimmung mit dem NCC.

Das lOG unterstützt zudem den aktiven Dialog zwischen
den drei Client Units und der CoE “Investments”.

Zu diesem Zweck sind regelmassige Kontakte mit Ver
tretern von Management, CoE “Investments” und den
Client Units zu pflegen.

An den Sitzungen des lOG nehmen der CEO, der Head
der CoE “Investments” der Head der CU “Wealth Ma
nagement” sowie der Head der CU “Asset Manage
ment” teil. Zudem werden themenspezifisch regelmas
sig andere Fachexperten beigezogen. Das lOG tagt
mindestens viermal pro Jahr.

Verfahrensregeln (für alle AusscJiüsse gultig):

Die Vorsitzenden der einzelnen Ausschüsse sind für die
Einberufung — sofern moglich im Rahmen eines vorgan
gig festgelegten Sitzungsplans — verantwortlich.

Der Sekretär des Verwaltungsrates der Holding amtet
auch als Sekretär für die Ausschüsse NCC und RAC.
Das IOC bezeichnet eine geeigneten Protokollführer,
welcher nicht der Sekretär des Verwaltungsrates zu sein
braucht. Die Beschlüsse und Verhandlungen sind in der
gleichen Form zu protokollieren wie die Sitzungen des
Verwaltungsrates.

Die Vorsitzenden dereweiIigen Ausschüsse legen test,
welche Mitglieder der Geschaftsleitung oder andere
Personen an den Sitzungen teilnehmen. Die Beschluss
fassung (inkl. Quoren) in den Ausschüssen erfolgt ana
log zu den für den Gesamtverwaltungsrat geltenden Re
geln.

Ausnahmsweise kann eine Sitzung telefonisch, per Vi
deo oder auf andere ähnliche Art abgehalten werden. In
diesen Fallen zählen die teilnehmenden Mitglieder als
anwesend.

Der Vorsitzende des Ausschusses informiert den Ver
waltungsrat an dessen nachfolgender Sitzung über die
Tatigkeit des Ausschusses.

3. Präsident des Verwaltungsrates

Den Verantwortungsbereich des Verwaltungsratsprasi
denten bilden über die in den vorangegangenen Kapi
teln beschriebenen Themen hinaus insbesondere die
folgenden Aufgabenfelder:

— Das integrierte Board-Management mit Bezug zu
Führung und Entwicklung des Verwaltungsrates und
der Zusammenarbeit mit CEO und der Geschäftslei
tung.

— Die Sicherstellung einer balancierten Berücksichti
gung der Interessen der Aktionäre.

— Die Gestaltung von Strategie, Struktur und Kultur.

— Die Initiierung und Begleitung notwendiger Weiter
entwicklungen in den aufsichtsrechtlich relevanten
Prozessen und Instrumenten.
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Darüber hinaus hat der Präsident des Verwaltungsrates
die folgenden Aufgaben und Kompetenzen:

a Vorbereitung der Traktandenlisten für die Gene
ralversammiungen und die Verwaltungsratssit
zungen. Diese Aufgabe wird in der Regel in Ab
sprache mit dem CEO und unter Einbezug des
Sekretärs des Verwaltungsrates wahrgenom
men;

b Vorsitz in den Generalversammlungen und den
Verwaltungsratssitzungen;

c Parallel zum RAC — Entgegennahme der Be
richterstattung des Internal Audit gemäss Regle
ment für das Internal Audit;

d Vertretung der Holding und von Vontobel in der
Offentlichkeit, entweder persönlich oder durch
entsprechende Regelungen;

SolIte der Prdsident an der Ausübung seiner Funklion
verhindert sein, so wird diese durch den Vizeprasiden
ten wahrgenommen oder, wenn dieser ebenfalls verhin
dert ist, durch em anderes Verwaltungsratsmitglied, wel
ches durch den Verwaltungsrat bestimmt wird.

4. Geschaftsleitung

4.1 Organisation

Die Geschaftsleitung ist das dem Verwaltungsrat unter
geordnete geschaftsführende Organ von Vontobel. Sie
besteht aus dem CEO, dem CFO/CRO, dem General
Counsel, dem Head des CoE “Technology & Services”
(COO) sowie gegebenenfalls aus weiteren Heads em
zelner Client Units (CU) und/oder Centers of Excellence
(C0E), die der Verwaltungsrat gemass Ziff. 2.3 Abs. 2
Ziff. 4 dieses Reglements als Mitgliederder Geschäfts
leitung ernannt hat.

Die Geschaftsleitung versammelt sich, so oft es die Ge
schäfte erfordern, in der Regel monatlich, mindestens
jedoch neunmal pro Jahr.

Die Geschaftsleitung kann zu lhren Sitzungen — wo
sinnvoll und notwendig — Heads der CU und CoE, Glo
bal Executives oder andere Experten beiziehen. Diese
Personen unterstützeri die Geschaftsleitung in der Vor
bereitung ihrer Entscheide mit lediglich beratender
Stimme.

4.2 Beschlussfassung

Die Geschaftsleitung st beschlussfahig, wenn die abso
lute Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist. Mitglieder,
die ausnahmsweise per Telefon- oder Videokonferenz
teilnehmen, gelten als anwesend (mit Ausnahme von
Mitgliedern rn Ausstand).

Die Geschaftsleitung handelt als Gremium unter Füh
rung des CEO. Entscheide werden mit der Mehrheit der
anwesenden Stimmen getroffen. Bei Stimmengleichheit
hat der CEO den Stichentscheid.

Die Geschaftsleitung kann auch auf dem Zirkularweg
unter Zulassung elektronischer Hilfsmittel Beschluss
fassen, wenn kein Mitglied eine mündliche Beratung
verlangt.

4.3 Aufgaben und Kompetenzen

Die Geschaftsleitung ist zuständig für álle Belange von
Vontobel, die nicht durch das Gesetz, die Statuten oder
dieses Geschäfts- und Organisationsreglement aus
drücklich dem Verwaltungsrat der Holding oder einer
Tochtergesellschaft vorbehalten sind.

Der Geschaftsleitung obliegen insbesondere:

a die Entwicklung einer gruppenweiten Geschäfts
strategie zuhanden des Verwaltungsrates;

b die Umsetzung der Entscheide des Verwaltungs
rates der Holding in Vontobel;

c die Kontrolle der Ausführung dieser Entscheide;
d die Führung und Kontrolle des taglichen Ge

schäfts von Vontobel, welches sich innerhalb
von Finanzplanung, Jahresbudget, Jahreszielen,
Kapitalplanung inki. Refinanzierungsplanung,
Mittelfristplanung als mehrjahrige Erfolgs- und
Investitionspianung für verschiedene Umfeld
szenarien und des Rahmenkonzepts für das in
stitutsweite Risikomanagement sowie im Em
klang mit den weiteren vom Verwaltungsrat er
lassenen Vorschriften und Anweisungen zu
bewegen hat;

e die Steuerung des Ertrages und der Bilanzstruk
tu r;
die Sicherstellung der Einhaltung der gesetzli
chen und regulatorischen Vorschriften sowie der
anwendbaren Branchenstandards.

g die Ausarbeitung des Rahmenkonzepts für das
institutsweite Risikomanagement; die Geschäfts
leitung legt dieses dem Verwaltungsrat über das
RAC zur Genehmigung vor und unterzieht das
Rahmenkonzept für das institutsweite Risikoma
nagement zuhanden des Verwaltungsrates einer
regelmassigen Uberprüfung;

h die Umsetzung des Rahmenkonzepts für das in
stitutsweite Risikomanagement, namentlich
durch Regelung der Risikoarchitektur, der
Grundzüge der Risikoverantwortung, des Risiko
managements und der Risikokontrolle; dies um
fasst insbesondere auch die Organisation des
internen Kontrollsystems (IKS) unter Einhaltung
aller notwendigen Gewalten- und Funktio
nentrennungen; die Umsetzung des Rahmen
konzepts für das institutsweite Risikomanage
ment beinhaltet zudem die regelmassige
Durchführung und Analyse von Stress-Tests und
die Analyse der Risikokapazitat;

i Konsolidierte Risikoberichterstattung an den
Verwaltungsrat und das RAC;

j die Erteilung der Weisungen an die Vertreter der
Holding in Bezug auf die Ausübung der Stimm
und Wahlrechte in der Generalversammlung der
Tochtergesellschaften;

k für alle Tochtergesellschaften, ausgenommen
die Bank Vontobel AG, Zurich: Die Ernennung
oder Abberufung der Verwaltungsräte und sons
tigen Aufsichtsorgane;
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I für alle Tochtergesellschaften: Vorgaben betref
fend die Ernennung oder Abberufung der Ge
schaftsleitung, des CEO sowie der Leiter der
Zweigniederlassungen.

Die Geschättsleitung stellt in der Regel einen Antrag in
alien Belangen, die einen Entscheid des Verwaltungsra
tes bedingen. Der CEO vertritt die Antrage der Ge
schaftsleitung an den Sitzungen des Verwaltungsrates.
Er kann damit auch — das Einverständnis des Präsiden
ten des Verwaltungsrates vorausgesetzt — em anderes
Mitglied der Geschaftsleitung, einen Head CU/CoE, ei
nen Global Executive oder einen anderen Experten be-
trauen.

4.4 Befugnisse

Die Geschaftsleitung entscheidet in eigener Kompetenz
(bzw. unter Genehmigungsvorbehalt durch den Verwal
tungsrat, wo em solcher ausdrücklich in diesem Ge
schäfts- und Organisationsreglement festgehalten ist)
über folgende Belange:

a Formulierung und Antragstellung des Jahres
budgets und der Jahresziele von Vontobel, ge
gliedert nach CU und CoE, zuhanden des Ver
waltungsrates;

b Entscheide über neue Produkte, Geschàftsakti
vitäten oder Märkte (inklusive digitale Produkte
und I oder Dienstleistungen) sowie Outsourcing;
wird dadurch die Geschäftspolitik von Vontobel
grundlegend tangiert, legt die Geschaftsleitung
die Angelegenheit direkt dem Verwaltungsrat
vor; ist dagegen das Risikoprofil von Vontobel
grundlegend mitbetrotfen, ist eine Genehmigung
über das RAC beim Verwaltungsrat einzuholen;

c Sicherstellung des permanenten Prozesses ei
ner professionellen Anlagepolitik und einer zeit
gerechten gruppenweiten Umsetzung;

d Erlass derWeisungen, die Vontobel-weite Gel
tung haben und gestützt auf gesetzliche Bestim
mungen, die Statuten oder das vorliegende Ge
schäfts- und Organisationsreglement der
Geschaftsleitung vorbehalten sind; Erlass von
Weisungen für die Compliance-Organisation,
das Kredit- und Gegenparteirisiko und Asset &
Liability Management (ALM), die für einzelne CU
oder CoE gelten;

e Gewahrung von Krediten im Rahmen der im
Kreditreglement festgelegten Kompetenzen;
Aufnahme von Privatplatzierungen;

g Eingehen von Handelspositionen auf eigene
Rechnung im Rahmen der festgelegten Limiten;
die Geschaftsleitung delegiert die zulassigen Li
miten an die zustandigen Bereiche und Stellen
innerhalb von Vontobel;

h Einleitung und Weiterzug von Prozessen, Ab
schluss von Nachlassvertragen, Vergleichen und
Anerkennung von Klagen mit einem Streitwert
von bis zu CHF 10 Mio.;

i Erlass eines Personalhandbuches für Vontobel.

4.5 Berichterstattung

Die Geschaftsleitung rapportiert dem Verwaltungsrat der
Holding in der Regel durch den CEO resp. bei delegier
ten Aufgaben und Kompetenzen dem entsprechenden
Ausschuss des Verwaltungsrates. Der CEO orientiert
den Verwaltungsrat über den laufenden Geschaftsgang
und die wichtigen Geschäftsvorfälle. Der CEO koordi
niert den lnformationsfluss zum Verwaltungsrat und un
ter den operativen Bereichen.

Die Geschäftsleitung unterliegt einer lnformationspflicht
gegenüber dem Verwaltungsrat.

Die Geschaftsleitung erarbeitet und kommentiert die In
formationsunterlagen zuhanden des Verwaltungsrates
über alle Tatbestände, die von grundsatzlicher ge
schaftspolitischer Bedeutung sind.

Die genauen Einzelheiten für die Berichterstattung erge
ben sich insbesondere aus den vom Verwaltungsrat ver
abschiedeten Reglementen wie dem Rahmenkonzept
für das institutsweite Risikomanagement, den Kreditreg
lementen, dem Reglement Structured Products, dem
Treasury Reglement und dem Compliance Reglement.
Der CEO oder — das Einverständnis des Präsidenten
vorausgesetzt — em anderes Mitglied der Geschàftslei
tung, em Head CU oder CoE, em Global Executive oder
em anderer Experte legt an jeder Sitzung des Verwal
tungsrates die wesenthchen Elemente des Berichtes
mündlich dar.

4.6 Chief Executive Officer (CEO)

Der CEO schlagt dem Verwaltungsrat die von der Ge
schaftsleitung verabschiedete Geschaftsstrategie für
Vontobel zur Genehmigung vor und stellt, gestützt auf
die entsprechenden Beschl(isse des Verwaltungsrates,
eine zielgerichtete Führung und Entwicklung von Vonto
bel sicher. Er orientiert die Geschäftsleitung über die
Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates und ist
für deren Umsetzung besorgt. Ferner ist er dafür verant
wortlich, dass der lnformationspflicht der Geschãftslei
tung gegenüber dem Verwaltungsrat nachgekommen
wird.

Der CEO ernennt die Heads der CU und der CoE sowie
die Global Executives (Teilnehmer des Global Executive
Boards (s. Ziff. 4.9 lit, a)).

Der CEO Iegt zusammen mit den Heads der CU und der
CoE deren Budgets, Ziele und Prioritäten nach Mass
gabe der Vorgaben und Entscheide der Geschäftslei
tung fest. Dabei stellt er sicher, dass eine Zusammenar
beit über Vontobel hinweg stattfindet. Der CEO kann zu
diesem Zweck Plattformen (z.B. Foren) für den Aus
tausch und die Diskussion über allgemeine oder beson
dere Themen einsetzen.

Der CEO rekrutiert bei Bedarf im Auftrag des Verwal
tungsrates neue Mitglieder der Geschäftsleitung und
stellt sie im Anschluss an die Ernennung durch den Ver
waltungsrat em.
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Der CEO ist für die Vorbereitung, Einberufung und
Durchführung der Sitzungen der Geschäftsleitung ver
antwortlich. Er erstellt die Traktandenhiste der Ge
schaftsleitungssitzungen und regelt den eventuellen
Beizug von weiteren Personen. Er ist für die zeitliche
und inhaltliche Koordination der Sitzungen mit den Sit
zungen des Verwaltungsrates besorgt.

Der CEO ist für die Geschäftsführung der Holding ver
antwortlich. Er orientiert den Verwaltungsrat an den Sit
zungen über den laufenden Geschaftsgang und die
wichtigen Geschäflsvorfälle bei der Holding.

Er stimmt die interne und externe Kommunikationsstra
tegie mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates ab.

Ausserordentliche Vorfälle bringt er dem Verwaltungs
ratsprasidenten unverzüglich zur Kenntnis.

Der CEO kann mit Zustimmung des Vorsitzenden des
RAC Einzelauftrage an den Leiter des Internal Audit er
teilen.

In Fallen von besonderer Dringlichkeit kann der CEO
mit Zustimmung des Präsidenten des Verwaltungsrats
Einzelauftrage an den Leiter des Internal Audit erteilen
(z.B. Uberprüfung von Vorkommnissen betreffend die
Compliance-Funktion). In einem solchen Fall ist der Vor
sitzende des RAC ohne Verzug über die Auftragsertei
lung zu informieren.

Bei Abwesenheit des CEO werden dessen Funktionen
und Aufgaben mit Zustimmung des Prasidenten des
Verwaltungsrates von einem anderen Mitglied der Ge
schaftsleitung wahrgenommen.

Der CEO stellt einen Antrag für die Personalstrategie
von Vontobel an den Verwaltungsrat.

4.7 Client Units und Centers of Excellence

Vontobel gliedert sich in die nachfolgend aufgeführten
Client Units (CU) und Centers of Excellence (C0E; Pro
dukte- oder Supporteinheiten). Die CU und CoE arbei
ten koordiniert zusammen und unterstützen sich gegen
seitig, um die beste Leistung für den Kunden zu
generieren.

Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des CEO wei
tere Client Units oder Centers of Excellence schaffen
oder die bestehenden Einheiten umstrukturieren.

Client Unit “Asset Management>’

Die CU “Asset Management” bietet institutionellen In
vestoren und Finanzintermediären in ausgewahlten
Märkten im In- und Ausland aktive Vermdgensverwal
tungsmandate und -produkte an. Sie ist für den Ausbau
des Geschäfts mit diesen Kunden verantwortlich.

Client Unit “Wealth Management”

Die CU “Wealth Management” bietet Privatkunden in
ausgewahlten Märkten im In- und Ausland die Dienst
leistungen VermOgensverwaltung, aktive Anlagebera
tung, integrale Finanzberatung, Vorsorgeplanung und
Finanzierungslosungen an. Darüber hinaus bietet sie Fi
nanzintermediären (Externen Vermogensverwaltern und

Family Offices) in ausgewahlten Märkten im In- und
Ausland die umfassenden Finanzdienstleistungen von
Vontobel an und vertreibt strukturierte Produkte an
diese. Die CU “Wealth Management” ist für den Aus
bau des Geschäfts mit Privatkunden und Finanzinterme
diären verantwortlich.

Client Unit “Digital Investing>>

Die CU “Digital Investing>’ ist für den Auf- und Ausbau
des Geschafts mit Privatkunden, die primar über digitale
Kanäle mit Vontobel interagieren, verantwortlich.

CoE “Investments”

Das CoE “Investments” stellt als aktiver Vermogens
verwalter mit globaler Reichweite Anlagelosungen für in
stitutionelle und private Kunden her. Es verfolgt em
Multi-Boutique-Konzept, wobei jede der Boutiquen über
spezialisierte Anlagestrategien, eine starke Perfor
mance-Kultur und em solides Risikomanagement ver
fügt. Das CoE “Investments” ist insbesondere verant
wortlich für die Produktperformance, -qualitat und -

innovation von Vontobel.

CoE “Structured Solutions & Treasury>>

Das C0E “Structured Solutions & Treasury” deckt
sämtliche Aspekte von der Emission, über den Handel
bis zur Absicherung von strukturierten Produkten und
Hebelprodukten ab. Dazu gehart insbesondere die Ver
antwortung über sämtliche Eigenbestände im Handels
und Bankenbuch. Es ist ausserdem verantwortlich für
die Funktionen Treasury und Credit Structuring & Ap
proval. Somit werden sämtliche Primärrisiken (Marktrisi
ken, Kreditrisiken und die Liquiditat) von dieser Einheit
bewirtschaftet.

CoE <‘Technology & Services”

Das CoE “Technology & Services” ist das Kompetenz
zentrum, das für die zentrale Bereitstellung aller IT
Dienstleistungen von Vontobel, die Entwicklung und den
Betrieb von kundenzentrierte Plattformen, das gesamte
Spektrum der Wertpapierabwicklung und das zentrale
Facility Management verantwortlich ist.

CoE <<Marketing & Analytics’>

Das CoE <‘Marketing & Analytics” steuert die externe
Wahrnehmung von Vontobel. Es verantwortet die Mar-
ken von Vontobet und die Steuerung und Entwicklung
der Konzepte und Prozessen zur Vertriebsunterstüt
zung, sowie die benotigte Daten- und Analyse-Infra
struktur. Es koordiniert zudem die Distribution von In
vestment-Content.

CoE “Legal & Compliance”

Das CoE “Legal & Compliance” erfüllt die Funktion der
Rechtsabteilung von Vontobel und übernimmt die Com
pliance-Funktion nach Massgabe des Rahmenkonzepts
für das institutsweite Risikomanagement. Es ist verant
wortlich für die Implementierung und Einhaltung der
rechtlichen und regulatorischen Anforderungen.
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CoE “Finance & Risk”

Das CoE “Finance & Risk” 1st für sämtliche Belange
der Finanzen, des Controllings, des Rechnungswesens
verantwortlich. Es erfüllt die Funktion der Risikokontrolle
von Vontobel nach Massgabe des Rahmenkonzepts für
das institutsweite Risikomanagement.

CoE “Human Resources”

Das CoE “Human Resources” erfüllt die Funktion der
Personalabteilung von Vontobel. Es ist dafür verantwort
lich, die besten Mitarbeitenden und Talente für Vontobel
zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten. Es st aus
serdem zustandig für die Weiterentwicklung der Perso
nal-Strategie von Vontobel.

4.8 Heads Cii I CoE

Die Heads führen ihre Einheit funktional über alle Struk
turen und Standorte hinweg (unter Berücksichtigung von
Ziffer 7). Sie tragen die Verantwortung für ihre CU/CoE
in Bezug auf die Führung und Aufsicht des Geschäfts,
die Marktbearbeitung, die Einhaltung der gesetzlichen
und regulatorischen Vorschriften und der anwendbaren
Branchenstandards und internen Reglemente, immer
unter Vorbehalt der Kompetenzen der Geschaftsleitung
und des Verwaltungsrates. Sie sind verantwortlich für
die Budgetierung, Personalführung, Zielerreichung und
Uberprüfung des IKS in ihrer Einheit.

Die Heads CU/CoE orientieren den CEO und die übri
gen Mitglieder der Geschaftsleitung an den Sitzungen
des Global Executive Boards über den laufenden Ge
schaftsgang und die wichtigen Geschaftsvorfälle in ihren
CU I ihrem CoE. Ausserordentliche Vorfälle bringen sie
dem CEO auf geeignete Art unverzüglich zur Kenntnis.

Sie können unter Uberwachung des CoE “Legal &
Compliance” im Rahmen der gesetzlichen und regulato
rischen Vorschriften, der Reglemente und Vontobel-wei
ten Weisungen und den weiteren durch die Geschäfts
leitung erlassenen Weisungen, für ihre CU/CoE gültigen
Weisungen erlassen. Soweit derartige Weisungen auch
für andere Einheiten von Bedeutung sind, werden diese
durch CoE “Legal & Compliance” koordiniert und erlas
sen.

4.9 Management Foren I Global Executive Board

Zur Forderung der Zusammenarbeit über Vontobel hin
weg kann der CEO Foren oder Plattformen für den Aus
tausch und die Diskussion über allgemeine oder beson
dere Themen einsetzen. Diese haben keine
Geschäftsführungsautgaben und keine Entscheidungs
kompetenzen im Zuständigkeitsbereich des Verwal
tungsrats, der Geschäftsleitung oder des CEO, sondern
diesbezüglich lediglich eine beratende und vorberei
tende Funktion. Auf Stufe unterhalb der Geschäftslei
tung können diese Foren oder Plattformen bestimmte
Geschaftsführungsaufgaben und Entscheidungskompe
tenzen innehaben.

Global Executive Board

agile Unternehmensentwicklung und -steuerung von
Vontobel und befasst sich insbesondere mit der Umset
zung der Strategie sowie mit finanziellen und operatio
nellen Angelegenheiten. Das Global Executive Board ist
dem CEO unterstellt. Im Rahmen seiner Tatigkeit ist das
Global Executive Board für die Geschaftsleitung oder
den CEO beratend und unterstützend tätig und kann
darüber hinaus für untergeordnete Stufen Entscheide
fallen, soweit diese in den Kompetenzbereich der Heads
CU und CoE als Mitglieder des Global Executive Board
fallen. Das Global Executive Board ist beschlussfahig,
wenn die absolute Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend
st. Mitglieder, die ausnahmsweise per Telefon- oder Vi
deokonferenz teilnehmen, gelten als anwesend. Ent
scheide werden mit der Mehrheit der anwesenden Stim
men getrotlen. Bei Stimmengleichheit hat der CEO den
Stichentscheid.

An den Sitzungen des Global Executive Boards nehmen
der CEO, CFO/CRO, COO, General Counsel sowie die
weiteren Global Executives wie Heads der CU oder CoE
und/oder andere Experten mit Vontobel-weiten Verant
wortlichkeiten tell.

Das Global Executive Board trifft sich in der Regel alle
vier bis sechs Wochen. Der CEO beruft die Sitzungen
des Global Executive Boards em und bereitet diese vor.
Er erstellt die Traktandenliste, bestimmt den eventuellen
Beizug von weiteren Personen und leitet die Sitzungen.
Uber die Beratungen wird em Protokoll geführt. Der
CEO bestimmt den Protokollführer.

5. Internal Audit

Internal Audit erfüllt die Funktion der internen Revision
• von Vontobel und nimmt die ihr übertragenen Prüfungs

aufgaben wahr. Sie ist unmittelbar dem Verwaltungsrat
unterstellt und unterstützt ihn in der Wahrnehmung sei
ner gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollptlichten in Von
tobel. Sie rapportiert regelmassig ans RAC und nimmt
regelmassig an den Sitzungen des RAC tell. Die beson
deren Aufgaben, Rechte und Pflichten des RAC und
des Verwaltungsratsprasidenten bleiben ausdrücklich
vorbehalten.

Der Verwaltungsrat regelt Organisation, Aufgaben und
Kompetenzen des Internal Audit in einem Reglement.

6. Allgemeine Bestimmungen

6.1 Reglemente und Weisungen

Strukturen und Prozesse von Vontobel oder der Holding
werden nach Massgabe dieses Geschãfts- und Organi
sationsreglements in weiteren Reglementen und unter
geordneten Weisungen geregelt. Diese können, zusätz
lich zu den in diesem Reglement vorgesehenen
Aufgaben und Befugnissen, weitere Aufgaben und Be
fugnisse von Organen, Funktionen oder Gremien vorse
hen, wobel bei Diskrepanzen die vom Verwaltungsrat
erlassenen Reglemente allen Weisungen, Richtlinien
und Manuals vorgehen.

Das Global Executive Board ist eine Platiform für die
Global Executives zwecks Austausch im Hinbhck auf die
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6.2 Zeichnungsberechtigung

Alle zur Vertretung einer Tochtergesellschaft berechtig
ten Personen, einschliesslich der zur Vertretung der
Holding berechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates,
zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien.

6.3 Rechtsgeschäfte mit nahestehenden Personen

Geschdfte zwischen der Gesellschaft und Organmitglie
dern oder ihnen nahestehenden Personen bedurfen der
Schrittform und sind von den betrotfenen Personen of
fen zu legen und unterstehen dem Grundsatz des Ab
schiusses zu Drittbedingungen.

6.4 Interessenkonflikte

6.4.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben ihre person-
lichen und geschOftlichen Angelegenheiten so zu re
geln, dass lnteressenkonflikte mit der Holding und deren
Konzerngesellschaften mOglichst vermieden werden.
Dieses betrittt namentlich auch Sachverhalte, welche im
Zusammenhang mit weiteren Mandaten und Tätigkeiten
stehen und geeignet sind, die betreffende Person in ei
nen lnteressenkonflikt zu bringen. Die Mitglieder des
Verwaltungsrates haben in den Ausstand zu treten,
wenn persOnliche Angelegenheiten oder Interessen Drit
ter betroffen sind, mit welchen sie wirtschaftlich oder
persOnlich eng verbunden sind. Bei Vorliegen eines In
teressenkonfliktes hat der betroffene Verwaltungsrat Un
verzuglich den Verwaltungsratsprasidenten zu benach
richtigen. Der Verwaltungsratsprasident informiert bei
eigenem lnteressenkonflikt umgehend den Vizeprasi
denten. Der PrOsident bzw. im gegebenen Fall der Vize
prasident des Verwaltungsrates beantragt dem Gesamt
verwaltungsrat in der Folge einen der lntensität des
lnteressengegensatzes entsprechenden Entscheid, wel
cher unter Ausstand des Betroffenen gefallt wird. Als
angemessene Massnahme konnen insbesondere fol
gende Vorkehrungen in Frage kommen:

— Ausstand des betroffenen Mitglieds des Verwal
tungsrates bei der Beratung (Beratungsausschluss)
und/oder bei der Abstimmung (Stimmrechtsaus
schluss)

— Bildung eines Ausschusses (ohne das betroffene
Mitglied des Verwaltungsrates) des Verwaltungsra
tes

— Abschottung des betroffenen Verwaltungsratsmit
glieds (Einfuhrung von sogenannten Chinese Walls).

Bei Vorliegen von Mehrfachmandaten oder bei Vorlie
gen von Organtatigkeit in anderen Unternehmen eines
Verwaltungsrates erfolgt eine Abschottung bzw. Nicht
Informierung des betroffenen Mitglieds grundsatzlich im
mer dann, wenn Sachverhalte und Traktanden zu kon
kurrenzierenden Geschäftsbereichen zur Frage stehen.
Das betroffene Mitglied des Verwaltungsrates hat in die
sem Fall folgerichtig auch mit Bezug auf Beratung und
Stimmrechtsausübung in den Ausstand zu treten.

6.4.2 Mitglieder der Geschäftsleitung

Die Mitglieder der Geschaftsleitung sind im Sinne einer
allgemeinen Verhaltensregel verpflichtet, sämtliche Situ
ationen zu vermeiden, welche zu einem persdnlichen In
teressenkonflikt (inkl. von solchen ihnen nahestehender
Personen) führen kOnnten. Dies betrifft namentlich auch
Sachverhalte, welche im Zusammenhang mit weiteren
Mandaten und TOtigkeiten stehen und geeignet sind, die
betreffende Person in einen lnteressenkonflikt zu brin
gen. lie Mitglieder der Geschaftsleitung haben in den
Ausstand zu treten, wenn persOnliche Angelegenheiten
oder Interessen Dritter betroffen sind, mit weichen sie
wirtschaftlich oder persOnlich eng verbunden sind. Die
Mitglieder der Geschaftsleitung melden Interessenkon
flikte unverzuglich dem CEO, der nach Rucksprache mit
dem Präsidenten des Verwaltungsrates entsprechend
der IntensitOt des lnteressengegensatzes entscheidet.
Der CEO informiert bei eigenen lnteressenkonflikten
umgehend den PrOsidenten des Verwaltungsrats, der
entsprechend der lntensitOt des lnteressensgegensat
zes entscheidet.

6.4.3 Alle anderen Mitarbeitenden der Holding
oder einer Tochtergesellschaft

Alle anderen Mitarbeitenden der Holding oder einer
Tochtergesellschaft sind rn Sinne einer allgemeinen
Verhaltensregel verpflichtet, sOmtliche Situationen zu
vermeiden, welche zu einem persOnlichen Interessen
konflikt (inkl. von solchen ihnen nahestehender Perso
nen) fuhren kOnnten. Dies betrifft namentlich auch
Sachverhalte, welche im Zusammenhang mit weiteren
Mandaten und Tatigkeiten stehen und geeignet sind, die
betreffende Person in einen lnteressenkonflikt zu brin
gen. Die Mitarbeitenden der Holding und der Tochterge
sellschaften haben in den Ausstand zu treten, wenn per
sOnliche Angelegenheiten oder Interessen Dritter
betroffen sind, mit welchen sie wirtschaftlich oder per
sönlich eng verbunden sind. Sie melden Interessenkon
flikte entsprechend ihren direkten Vorgesetzten.

6.5 Vertraulichkeit

Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder der Ge
schaftsleitung, die Heads CU/CoE, die Global Executi
ves, die Verwaltungsrats- und Geschaftsleitungsmitglie
der und die Leiter der Zweigniederlassungen der
Tochtergesellschaften sind verpflichtet, sämtliche I nfor
mationen und Dokumente, welche sie im Zusammen
hang mit ihrer Funktion bei Vontobel erhalten bzw. em
gesehen haben, vertraulich zu behandeln. Die gleiche
Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch für die Mitarbei
tenden, welche sie bei der Bearbeitung ihrer Daten un
terstützen.

Für die ubrigen Mitarbeitenden von Vontobel gelten die
gesetzlichen und vertraglichen Geheimhaltungsvor
schriften.

Nach Aufgabe ihrer Funktion sind alle Organe und Mit
arbeitenden einer Tochtergesellschaft verpflichtet, sOmt
liche im Zusammenhang mit ihrer Funktion stehenden
Dokumente an die jeweilige Tochtergesellschatt zurück
zugeben bzw. ihr zu überlassen.
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6.6 Alterslimite

Mitglieder des Verwaltungsrates der Holding sowie der
Tochtergesellschaften haben auf die Generalversamm
lung des Kalenderjahres hin, in dem sie siebzig Jahre
alt werden, von ihrem Amt zurückzutreten.

7. Vorbehalt des anwendbaren Rechts

Sollten gestutzt auf dieses Geschäfts- und Organisati
onsreglement Entscheide getroffen werden, die den Or
ganen von Tochtergesellschaften nach lokal anwendba
rem Recht zwingend zustehen, bleiben die
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Organe der
Tochtergesellschaften vollumfanglich bestehen.

8. Schlussbestimmungen

Dieses Geschäfts- und Organisationsreglement tritt am
5. April 2023 in Kraft und ersetzt die Version vom 1. De
zember 2022.

Die vom Verwaltungsrat mit der Geschäftsführung der
Holding und von Vontobel beauftragten Organe erlas
sen die zum Vollzug dieses Geschäfts- und Organisati
onsreglements erforderlichen Ausführungsbestimmun
gen.

Zurich, den 5. April 2023

Der Präsident des Verwaltungsrates

Andreas E.F. Utermann

Der Sekretär des Verwaltungsrates

/Marisa Walker
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Anhang 1: Tochtergesellschaften Vontobel (Stand 01.12.2022)

— Bank Vontobel AG, Zurich, mit Zweigniederlassungen in Basel, Bern, Chur, Gent, Lausanne, Locarno, St. Gallen, Luzern,
Lugano, Winterthur und Representative Office in South Africa

— Bank Vontobel Europe AG, Munchen, mit Zweigniederlassungen in Hamburg und Frankfurt

— Vontobel Swiss Wealth Advisors AG, Zurich, mit Zweigniederlassungen in Gent, New York und Miami

— Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong

— Vontobel Wealth Management Società di intermediazione Mobiliare SpA., Mailand

— Vontobel Beteiligungen AG, Zurich

— Vontobel Securities AG, ZUrich, mit Zweigniederlassung in New York

— Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt

— Vontobel Financial Products Ltd., Dubai

— Vontobel Pte. Ltd., Singapur

— Vontobel Limited, Hong Kong

— Vontobel Asset Management AG, Zurich

— Vontobel Fonds Services AG, Zurich

— Vontobel Asset Management S.A., Luxembourg, mit Zweigniederlassungen in London, Madrid, Mailand, München, Paris

— Vontobel Asset Management UK Holdings Ltd., London (VAMUK)

— TwentyFour Asset Management LLP, London (100% gehalten von VAMUK)

— TwentyFour Asset Management (US) Holdings LLC, New York (100% gehalten von TwentyFour Asset Management LLP,
London)

— TwentyFour Asset Management (US) LP, New York (TwentyFour Asset Management (US) Holdings LLC als General Part
ner bildet mit der TwentyFour Asset Management LLP als Limited Partner die TwentyFour Asset Management (US) LP)

— TwentyFour AM Ltd. (100% gehalten von TwentyFour Asset Management LLP)

— Vontobel Asset Management Inc., New York

— Vontobel Asset Management Asia Pacific Ltd., Hong Kong

— Vontobel Asset Management Australia Pty Limited, Sydney

— Vontobel Asset Management Pte. Ltd., Singapur mit Zweigniederlassung in Tokio, Japan

— Vontobel Swiss Financial Advisers AG, ZUrich


